
®

12

9 RÜCKFAHRSCHEINWERFER  
AN KRAFTFAHRZEUGEN >3,5 T

Zulässigkeit • vorgeschrieben

Bemerkung • bei Fahrzeugen <6 m ein Rückfahrscheinwerfer Pflicht, ein Zweiter zulässig
• bei Fahrzeugen >6 m zwei Rückfahrscheinwerfer Pflicht, zwei weitere zulässig (z.B. seitlich)

Helligkeit • max. 300 cd

Höhenvorgabe • min. 250 mm
• max. 1.200 mm  

Abstandsvorgabe • keine

Prüfrichtlinie ECE-R23

Prüfzeichenbeispiel

Weitere Informationen: ECE-R23, ECE-R48, § 52a StVZO

BEISPIELDARSTELLUNG

min. 
250 mm

max. 
1.200 mm

  Die abgebildeten Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu. 
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